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Mit der Beschlussfassung im letzten Jahr wurde der Startschuss für das Verfahren zur Anerkennung des staatlichen
Prädikates „Erholungsort“ gegeben. Nach einer umfangreichen Antragsstellung hat sich ein Landesfachausschuss, beste-
hend aus Mitgliedern des Wirtschaftsministeriums des Landes Sachsen-Anhalt, des Tourismusverbandes und weiterer
Würdenträger, einen Eindruck von der Stadt Arneburg gemacht.

Nun konnte Frau Dr. Tamara Zieschang, Wirtschaftsstaatssekretärin des Landes Sachsen-Anhalt, am 5. September die
Urkunde für das staatliche Prädikat „Erholungsort“ überreichen. Die Stadt Arneburg erfüllt alle Voraussetzungen für das
Prädikat. Damit darf die Stadt neben 30 weiteren Kommunen in ganz Sachsen-Anhalt den Titel tragen. Mit der landschaft-
lich und klimatisch bevorzugt günstigen Lage und mit der touristischen Angebotsinfrastruktur konnte sie punkten.

Hiervon konnte sich Frau Dr. Tamara Zieschang und weitere Vertreter des Wirtschaftsministerium und des Tourismus-
verbandes persönlich bei einem kleinen Rundgang durch Arneburg überzeugen. Hierzu hatten Herr Riedinger, Bürger-
meister der Stadt Arneburg, und Mitglieder des Stadtrates Arneburg eingeladen.

Die Stadt Arneburg hofft nun mit diesem besonderen Prädikat noch ein größerer Magnet für Besucher zu werden.

Stadt Arneburg wird
staatlich anerkannter „Erholungsort“



2 Hallo Nachbarn • Ausgabe 10/2013

■ Erreichbarkeit und Zuständigkeiten der Ämter in Arneburg
Sekretariat
Frau Fehniger, Frau Beust, Tel. 039321-5180, Fax: 039321-518-18
Leiterin  Bauamt
– Planung, Stadtsanierung, Hochbau/Tiefbau

Frau Kuhlmann, kuhlmann@arneburg-goldbeck.de,
039321-518-40

– Mitarbeiter Hochbau/Tiefbau, Dorferneuerung
Herr Müller, 039321-518-43

– Mitarbeiter allgemeine Bauverwaltung, Fähren
Frau Herbst, 039321-518-41
Herr Jany, 039321-518-19

Ordnungsamt:
Sachgebietsleiter Ordnung und Sicherheit
Herr Rottstädt,  039321-518-20
– Mitarbeiter ordnungsbehördliche Aufgaben, Gewerbe/

Märkte, Vollstreckung, Fundbüro, Feuerwehren
Frau Gruber, 039321-518-45
Frau Sommer, 039321-518-46
Frau Hack, 039321-518-47

– Sachgebietsleiterin Standesamt/Einwohnermeldeamt/
Wahlen/Friedhof/Statistik:
Frau Jankow, 039321-518-30

– Tourismusbüro:
Frau Jordan, 039321-518-17

■ Sprechzeiten in der Verbandsgemeinde
Allgemeine Sprechzeiten
Montag keine Sprechzeit
Dienstag 09.00-12.00  Uhr und 13.00-17.30 Uhr
Mittwoch 09.00-12.00 Uhr
Donnerstag 09.00-12.00 Uhr und 13.00-15.30 Uhr
Freitag 09.00-12.00 Uhr
Sprechzeiten des Einwohnermeldeamtes
Montag keine Sprechzeit
Dienstag 09.00-12.00 Uhr und 13.00-17.30 Uhr
Mittwoch keine Sprechzeit
Donnerstag 09.00-12.00 Uhr und 13.00-15.30 Uhr
Freitag keine Sprechzeit

■ Sprechzeiten im Stadtbüro Werben
Montag 09.00-12.00 Uhr

13.00-17.00 Uhr Einwohnermeldeamt
und allgemeine Sprechzeiten

Jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat
08.30-12.00 Uhr Wohnungsverwaltung

Sprechzeiten: am 2. und 16. Oktober
Tel. 039393 -217, Fax 039393 -219

■ Sprechzeiten der Schiedsstelle Arneburg-Goldbeck
Die nächste Sprechstunde der Schiedsstelle der Verbandsgemeinde Ar-
neburg-Goldbeck findet am Montag, 7. Oktober von 17.00 bis
18.00 Uhr im Verwaltungsamt Arneburg statt.
Ansprechpartner der Schiedsstelle ist Frau Angelika Wichmann, außer-
halb der Sprechzeit unter der Tel.-Nr. 039390-81359, zu erreichen.

■ Erreichbarkeit der Polizeistation
Sitz: Hohenberg-Krusemark, Hauptstraße 46

Tel. 039394-91490, Fax 039394-914910

■ Erreichbarkeit und Zuständigkeiten der Ämter in Goldbeck
Fax: 039388-97169
Internet: www.arneburg-goldbeck.de
Telefon: 039388-9710
Bürgermeister der Verbandsgemeinde/
Leiter Haupt- und Ordnungsamt
Herr Trumpf trumpf@arneburg-goldbeck.de -971-10
Sekretariat
Frau Fricke fricke@arneburg-goldbeck.de -971-11
Hauptamt: Sachgebietsleiter Hauptamt
Herr Gabel -971-30
– Gebäudemanagement

Frau Braunert -971-34
– Allgemeine Verwaltung, Kindertagesstätten,

Hort, Schulen, Sitzungsdienst
Frau Stamm/Frau Zander -971-32

– Personal/Lohn/AGH
Frau Schild, Frau Stamm, Frau Jagieniak            -971-40

– Schreibbüro/Sitzungsdienst
Frau Fricke -971-11

– Wirtschaftsförderung, allgm. Vertr.
Herr Ludwig -971-50

Ordnungsamt
– Einwohnermeldeamt:

Frau Schatz -971-33
– Standesamt:

Frau Benke -971-31
– Gewerbe/Schwimmbad/Campingplatz

Veranstaltungen/Systemadministrator
Herr Sommer -971-26

Kämmerei
– Leiterin  Kämmerei

Frau Hoedt hoedt@arneburg-goldbeck.de -971-20
– Leiterin Kasse und Vollstreckung

Frau Dähnrich -971-21
– Mitarbeiter Kasse

Frau Konert -971-22
Frau Dietrich -971-60

– Mitarbeiter Steuern, Vollstreckung
Frau Drechsel -971-12
Frau Schauer -971-13

– Mitarbeiter Liegenschaften/Kommunalvermögen
Frau Lindau, Frau Jagieniak                       -971-41

– Mitarbeiter Doppik/Beitragserhebung
Frau Troch -971-24
Frau Fleschner -971-25
Herr Deutsch -971-23

Wichtige Telefonnummern

Aufgrund des in der Gemarkung Ro-
chau durchgeführten Bodenordnungs-
verfahrens erfolgten Änderungen an
den Flurstücken (Bezeichnung, Größe
etc.).

Der Verbandsgemeinde Arneburg-Gold-
beck stehen im Jahr 2013 die aktuellen

Information der Kämmerei
Beitragserhebungen teilweise verschoben

Flurstücksbezeichnungen in elektroni-
scher Form noch nicht zur Verfügung.

Aus diesem Grund erfolgt für die Orts-
lagen Rochau und Schartau sowie für
die Flurstücke in der Gemarkung Rochau
keine Erhebung von Beiträgen der Un-

terhaltungsverbände „Uchte“ und „Mil-
de/Biese“.

Die Umlagebeträge der jeweiligen Un-
terhaltungsverbände für 2013 werden
nach Vorliegen der Daten in 2014 erho-
ben.
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Liebe Bürgerinnen und Bürger,
hier noch einmal wichtige Hinweise

zum Verbrennen von pflanzlichen Gar-
tenabfällen.

In der Zeit vom 1. Oktober bis 30.
November dürfen Sie wieder  pflanzli-
che Gartenabfälle verbrennen.

Dabei ist allerdings einiges zu beach-
ten.  (Auszüge aus der Verbrennungs-
verordnung des Landkreises Stendal)

Grundsätzlich dürfen nur solche
pflanzlichen Abfälle von gärtnerisch ge-
nutzten Böden verbrannt   werden, de-
ren Kompostierung oder sonstige Ver-
wertung nicht möglich ist.

Zu solchen pflanzlichen Abfällen zählen
insbesondere von Schädlingen oder Krank-
heiten befallener Obstbaum- und Strauch-
verschnitt sowie grobe Reste krautiger
Pflanzen wie z. B. Spargel- und Kartoffel-
kraut.

Die Gartenabfälle dürfen in dem genann-
ten Zeitraum jeweils nur einmal auf dem
Gartengrundstück, auf dem sie angefallen
sind, mittwochs oder samstags ab
9:00 Uhr in einem Kleinfeuer verbrannt
werden.

Der Verbrennungsvorgang muss inner-
halb von zwei Stunden beendet sein und

ist spätestens eine Stunde vor Sonnen-
untergang einzustellen.

Die Verbrennungsstelle darf eine Grund-
fläche von 1,5 Meter x 1,5 Meter und eine
Höhe der zu verbrennenden Gartenabfälle
von 1 Meter nicht überschreiten.

 Bei Kleinfeuern ist ein Abstand von
mindestens 5 m zu Gebäuden, Grund-
stücksgrenzen, Leitungen u.a. brennbaren
bzw. gefährdeten Sachen während des
Verbrennens einzuhalten.

Zum Anzünden und zur Unterstützung
des Feuers dürfen keine häuslichen oder
gewerblichen Abfälle, Mineralölprodukte,
Chemikalien, Teer- oder Gummimateria-
lien, beschichtete oder mit Schutzmitteln
behandelte Hölzer u.ä. benutzt werden.

Beim Abbrennen ist das Feuer unter stän-
diger Kontrolle einer volljährigen Person
zu halten.

Erhebliche Rauchentwicklung und Fun-
kenflug, die zu einer erheblichen Belästi-
gung der Allgemeinheit, insbesondere der
Nachbarschaft oder zu Verkehrsbehinde-
rungen führen,  sind zu vermeiden.

Die Verbrennungsstelle darf nicht ver-
lassen werden, bevor Feuer und Glut er-
loschen sind.

Information des Ordnungsamtes
Hinweise zum Verbrennen von Gartenabfällen

Alle Vereine, die ihre Veranstaltungen
und Termine in den

Veranstaltungskalender 2014

eintragen lassen möchten, melden die-
se bitte bis Ende November im Touris-
musbüro Arneburg.

Erreichbar unter folgender Anschrift:

Tourismusbüro Arneburg
Breite Str. 15
39596 Arneburg

Telefon: 039321-51817
Fax: 039321-51818
Email: tourismus@arneburg-

goldbeck.de

Achtung –
Termine für den
Veranstaltungskalender
2014!
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Wohnungen
im Verwaltungsbereich zu vergeben
Gemeinde Hohenberg-Krusemark
Hohenberg-Krusemark
eine 2-R-Whg.; ca. 40 m²,
Grundmiete: 4,60 €/m²
Hohenberg-Krusemark
OT Altenzaun
In Osterholz, Dorfstr.7-8 im modernisierten
Wohnblock mit Heizung und Balkon
eine  4-R-Whg.; ca. 70 m²,
Grundmiete: 4,00 €/m²
zwei 3-R-Whg.; ca. 61 m²,
Grundmiete: 4,00 €/m²
Stallungen vorhanden.
Hohenberg-Krusemark
OT Hindenburg, Werbener Straße 5
eine 3-R.-Whg.; ca. 77 m²,
Grundmiete: 3,70 €/m² OG

Hansestadt Werben (Elbe) /
OT Behrendorf
Behrendorf  im sanierten Wohnblock,
Werbener Str. 11
zwei 3-R.-Whg.; ca. 57 m²,
Grundmiete:  4,30 €/m²
drei 2-R.-Whg.; ca. 46 m²,
Grundmiete:  4,30 €/m²
mit Erdgasheizung
Behrendorf, Werbener Str. 11a+b
zwei 3-R.-Whg.; ca. 56 m²,
Grundmiete:  4,30 €/m²
eine 4-R.-Whg.; ca. 70 m²,
Grundmiete:   4,30 €/m²
mit Erdgasheizung
OT Giesenslage, Dorfstr. 22
zwei 1-R.-Whg.; ca. 30 m²,
Grundmiete:  4,30 €/m²
eine 3-R.-Whg.; ca. 62 m² ,
Grundmiete : 4,26 €/m²
mit Erdgasheizung

Hansestadt Werben(Elbe)
Am alten Bahnhof  8/ 9  –
Erdgasheizung
drei 3 R. Whg.; ca. 57 m²,
Grundmiete: 4,30 €/m²
eine 1 R. Whg.; ca. 37 m²,
Grundmiete: 4,30 €/m²
zwei 2 R. Whg.; ca. 46 m²,
Grundmiete: 4,30 €/m²
Behrendorfer Str. 14-16 –
Erdgasheizung
eine 1 R. Whg.; ca. 25 m²,
Grundmiete: 5,00 €/m² im DG

Marktplatz 1
Verpachtung Gaststätte „Ratskeller“
Hansestadt Werben (Elbe)

1-Gewerberaum ca. 20 m²,
Grundmiete 4,00 €/m² im EG
mit Zentralheizung

2-Gewerberaum ca. 55 m²,
Grundmiete 4,00 €/m² im EG
mit Zentralheizung

Stadt Arneburg
Breite Str. 9
!!!! Komplett sanierte Wohnung
in Arneburg (OG) !!!!
eine 2 R. Whg.; ca. 69 m²:
Grundmiete: 4,50 €/m² im OG
(Laminat WZ, SZ)
eine 2 R. Whg.; ca. 50 m²:
Grundmiete: 4,50 €/m² im EG
eine 3 R. Whg.; ca. 50 m²:
Grundmiete: 4,50 €/m² im OG

Gemeinde Rochau
Eichenweg
zwei 4-R.-Whg.; ca. 70 m²,
Grundmiete: 3,77 €/ m² (OG links)
Klein Schwechten
eine 2-R.-Whg.; ca. 47 m²,
Grundmiete: 200,00 € (EG mitte)

In allen Gemeinden ist jeweils Mietkau-
tion in Höhe von 2 Grundmonatsmieten
zu hinterlegen.

Sprechzeiten  Wohnungswesen:
Montag 9 - 12 Uhr, 13 - 15 Uhr
Dienstag 9 - 12 Uhr, 13 - 15 Uhr
Mittwoch 9 - 12 Uhr
Donnerstag 9 - 12 Uhr, 13 - 15 Uhr
Freitag 9 - 12 Uhr

Sprechzeit in der Hansestadt Werben
(Elbe) im Rathaus der Stadt
Sprechzeit
2. und 16. Oktober von 9 – 12 Uhr

Nähere Angaben zu den Wohnungen können
Sie im Infrastrukturbetrieb (Eigenbetrieb) der
Stadt Arneburg, Wohnungswesen, 39596 Ar-
neburg, Osterburger Str. 1(Industrie- und Ge-
werbepark) erhalten.

Herr Lindemann
Tel. 039321 547811 – Betriebsleiter
Frau Thürnagel
Tel. 039321 547810 – Sekretariat
Frau Klas
Tel. 039321 547813 – Wohnungswesen
Fax: 039321 547818
E-Mail: eigenbetrieb@isb-arneburg.de

Weil auch der Landkreis neben den
Glasrecyclern ein Interesse daran hat,
dass nur das Glas im Container landet,
das auch wirklich dort hinein gehört, un-

„Nicht alles passt ins Altglas“
www.was-passt-ins-altglas.de

terstützen wir die Informationskampag-
ne von der „Initiative der Glasrecycler“.

Behälterglas gehört nicht in den Rest-
müll, sondern in den Altglascontainer.
Rund 97 Prozent aller Haushalte in
Deutschland wissen das und trennen ih-
ren Abfall sehr sorgfältig. Was viele je-
doch nicht wissen: Nicht alle Gläser und
aus Glas gefertigte Produkte gehören in
den Altglascontainer.

Was gehört zum Altglas?
JA

• Getränkeflaschen
• Konservengläser
• Marmeladengläser
• Medikamentenverpackungen wie

Hustensaft oder Augentropfen

kurz: alle Glasverpackungen, die der Ab-
füllung von Lebensmitteln und Geträn-
ken gedient haben.

NEIN
• Fensterglas, Spiegel
• Energiesparlampen
• Glühlampen
• Neonröhren
• Bleikristall
• Porzellan, Steingut
• Kochgeschirr aus Glas

Grundsätzlich gilt:
Was nicht durch die Öffnung passt, ge-
hört auch nicht in den Container!
Bei Fragen hilft
unser Kundenservice gern weiter!
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Samstag
Eröffnung der Geflügelausstellung um
14.30Uhr durch das Gänselieselpaar
und den Bürgermeister
am 19. Oktober um 19.00 Uhr –
Tanz mit Nobody Knows
Kartenvorverkauf:
Tourismusbüro Arneburg
039321 / 51817
Eintritt: 8.00 €

Sonntag
Festumzug um 10.30 Uhr ab Schule
mit anschließender Kürung /
Auftritt der Kita und Schule /
Unterhaltungsprogramm
Kaffee und Kuchen

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Programm
zum Gänselieselfest
in Arneburg
am 19. und 20. Oktober
in der Stadthalle

Am 3. September wurde die Stadt Ar-
neburg durch Frau Pieper, Geschäftsfüh-
rerin des Landestourismusverbandes
Sachsen- Anhalt, mit der roten i-Marke
ausgezeichnet.

Dieses Gütesiegel des Deutschen Tou-
rismusverbandes zeigt, dass das Touris-
musbüro Arneburg bundesweit mit zu
den besten zählt.

Auszeichnung
für die
Stadt Arneburg

Um zur Zertifizierung zugelassen zu
werden, mussten 15 Pflichtkriterien er-
füllt werden.

Eine Testperson bewertete im An-
schluss weitere 40 Kriterien.

Wir freuen uns, dass wir diese besonde-
re Auszeichnung erhalten haben, denn
Arneburg ist ein wichtiger Standort am
Elberadweg zwischen Tangermünde und
Havelberg.

Ihr Tourismusbüro Arneburg



6 Hallo Nachbarn • Ausgabe 10/2013

■ Stadt Arneburg
02.10. Gerda Netzband zum 78. Geburtstag
04.10. Christa Ballenthin zum 78. Geburtstag
04.10. Waltraut Jahrmarkt zum 88. Geburtstag
08.10. Adele Seiler zum 81. Geburtstag
11.10. Annemarie von der Ohe zum 73. Geburtstag
14.10. Egon Engelke zum 72. Geburtstag
14.10. Helga Kloß zum 74. Geburtstag
14.10. Ingrid Müller zum 76. Geburtstag
14.10. Rosemarie Neiß zum 84. Geburtstag
14.10. Willi Oesemann zum 81. Geburtstag
15.10. Helga Kahlow zum 75. Geburtstag
15.10. Ursula Swienteck zum 76. Geburtstag
18.10. Gerhard Schulze zum 78. Geburtstag
18.10. Frieda Wanke zum 91. Geburtstag
19.10. Vera Parnow zum 76. Geburtstag
20.10. Manfred Bierbüsse zum 70. Geburtstag
22.10. Waltraud Hedrich zum 71. Geburtstag
24.10. Ernst Hübener zum 75. Geburtstag
25.10. Margot Runge zum 77. Geburtstag
26.10. Sonja Muthmann zum 85. Geburtstag
27.10. Ilse Ruge zum 86. Geburtstag
30.10. Rolf Rostock zum 77. Geburtstag
30.10. Christa Saalmann zum 77. Geburtstag
30.10. Wolf-Eberhard Stockmann zum 74. Geburtstag
31.10. Joachim Jordan zum 71. Geburtstag

■ OT Beelitz
14.10. Wolfgang Markmann zum 78. Geburtstag
16.10. Diethard Schütze zum 75. Geburtstag
21.10. Hedwig Schallert zum 86. Geburtstag

■ OT Dalchau
31.10. Renate Schröder zum 79. Geburtstag

■ Gemeinde Eichstedt (Altmark)
19.10. Annemarie Steffens zum 87. Geburtstag

■ OT Baben
10.10. Wolfgang Richter zum 82. Geburtstag
16.10. Paul Wiesicke zum 91. Geburtstag

■ OT Rindtorf
05.10. Elisabeth Klafke zum 74. Geburtstag

■ Gemeinde Goldbeck
01.10. Edith Aßmuß zum 76. Geburtstag
02.10. Erika Brauer zum 80. Geburtstag
02.10. Erwin Kattengell zum 76. Geburtstag
08.10. Lisbeth Seiler zum 81. Geburtstag
10.10. Hildegard Mikuta zum 84. Geburtstag
23.10. Elsbeth Maenecke zum 88. Geburtstag
26.10. Rudi Feldt zum 81. Geburtstag
27.10. Otto Gehrmann zum 88. Geburtstag
27.10. Gisela Schulz zum 74. Geburtstag
30.10. Martha Brokop zum 80. Geburtstag
30.10. Christa Garz zum 78. Geburtstag
31.10. Jutta Dobberkau zum 79. Geburtstag

■ OT Bertkow
01.10. Eva Heimann zum 83. Geburtstag
04.10. Helga Huth zum 74. Geburtstag
13.10. Rolf Lühe zum 78. Geburtstag

22.10. Herbert Seide zum 72. Geburtstag
27.10. Horst Frommhagen zum 75. Geburtstag

■ OT Möllendorf
19.10. Regina Mertens zum 77. Geburtstag
31.10. Ingrid Hünemörder zum 74. Geburtstag

■ OT Plätz
06.10. Rosalinde Bethge zum 73. Geburtstag

■ Hansestadt Werben (Elbe)
07.10. Edmund Mikoleizick zum 85. Geburtstag
09.10. Herbert Joensson zum 72. Geburtstag
13.10. Wilhelm Stockmann zum 75. Geburtstag
17.10. Heinz Lange zum 79. Geburtstag
20.10. Gertrud Schnelle zum 74. Geburtstag
25.10. Werner Wartmann zum 82. Geburtstag
30.10. Anton Faber zum 76. Geburtstag

■ OT Berge
05.10. Klaus Böttcher zum 73. Geburtstag
19.10. Walter Schulz zum 77. Geburtstag

■ OT Giesenslage
11.10. Heidemarie Haack zum 73. Geburtstag
19.10. Gerda Paul zum 74. Geburtstag
28.10. Dietrich Sauber zum 75. Geburtstag

■ Gemeinde Hassel
02.10. Ingeborg Mock zum 75. Geburtstag
18.10. Horst Bethge zum 90. Geburtstag

■ OT Sanne
06.10. Ursula Heyne zum 87. Geburtstag
11.10. Gerd-Heinrich Bokelmann zum 71. Geburtstag

■ Gemeinde Hohenberg-Krusemark
07.10. Manfred Neujahr zum 79. Geburtstag
08.10. Erika Kuhne zum 72. Geburtstag
21.10. Christa Kuhn zum 80. Geburtstag
22.10. Klaus Fischer zum 70. Geburtstag
23.10. Klaus Emanuel zum 76. Geburtstag
29.10. Horst Barschdorf zum 76. Geburtstag
30.10. Artur Hasenfuß zum 75. Geburtstag

■ OT Altenzaun
16.10. Werner Morawitz zum 79. Geburtstag

■ OT Gethlingen
20.10. Günter Börner zum 84. Geburtstag

■ OT Groß Ellingen
08.10. Gerhard Wepner zum 78. Geburtstag
13.10. Herta Hensel zum 91. Geburtstag

■ OT Hindenburg
09.10. Bärbel Sauermann zum 70. Geburtstag
12.10. Waltraut Christepei zum 75. Geburtstag
15.10. Erna Hampel zum 82. Geburtstag
17.10. Rudolf Harms zum 75. Geburtstag
25.10. Siegfried Beyer zum 76. Geburtstag
26.10. Ruth Dübel zum 85. Geburtstag
28.10. Christel Fricke zum 77. Geburtstag

Gratulationen – Gesundheit, Wohlergehen und viel Glück
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29.10. Ingrid Mlynczyk zum 74. Geburtstag
31.10. Heinrich Meyer zum 80. Geburtstag

■ OT Klein Ellingen
08.10. Elisabeth Dobbert zum 81. Geburtstag

■ OT Osterholz
25.10. Dorothea Meier zum 78. Geburtstag

■ OT Rosenhof
04.10. Marianne Michaelis zum 70. Geburtstag

■ OT Schwarzholz
24.10. Renate Alpert zum 72. Geburtstag
31.10. Wilfried Schilling zum 73. Geburtstag

■ Gemeinde Iden
02.10. Rosemarie Liermann zum 72. Geburtstag
04.10. Dr. Alfons Fitze zum 76. Geburtstag
21.10. Ruth Nette zum 88. Geburtstag
28.10. Ilse von Buttermann zum 89. Geburtstag

■ OT Rohrbeck
03.10. Rosemarie Czinzoll zum 82. Geburtstag
04.10. Ilse Krafft zum 81. Geburtstag

07.10. Ursula Veh zum 79. Geburtstag
19.10. Helga Ruzik zum 81. Geburtstag

■ Gemeinde Rochau
07.10. Elisabeth Seehaus zum 79. Geburtstag
12.10. Ingeborg Wendt zum 83. Geburtstag
21.10. Giesela Dankert zum 86. Geburtstag
21.10. Grete Michel zum 94. Geburtstag
27.10. Jürgen Fietz zum 72. Geburtstag
30.10. Wolfgang Hausmann zum 72. Geburtstag

■ OT Klein Schwechten
18.10. Waltraud Müller zum 72. Geburtstag
22.10. Anne-Gret Falke zum 75. Geburtstag
26.10. Lothar Örtel zum 73. Geburtstag

■ OT Schartau
19.10. Dr. Ralf Bohnensack zum 72. Geburtstag

■ OT Ziegenhagen
04.10. Gisela Türk zum 70. Geburtstag
12.10. Friedrich Erxleben zum 86. Geburtstag
29.10. Gerda Erxleben zum 86. Geburtstag
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� Pfarrbereich Arneburg
Der Pfarrer klingelt an der Tür.
Klein Evi öffnet ihm: „Mami ist nicht da.“ „Und dein Papi?"
„Der hat sich auch gerade vor dir versteckt!"
Wir brauchen uns aber nicht zu verstecken, denn in unserer Gemeinde
gibt es wunderbare Menschen, die sich mit Leib und Seele für ihre Kirche
als Kirchenälteste – ehrenamtlich – einsetzen.
Und weil der liebe Gott nicht überall sein kann hat er sie erschaffen!
Jahre, jahrzehntelang versuchen diese Männer und Frauen das „Kir-
chenschiff“ durch manchmal stürmische Zeiten zu lenken.
Nun ist es wieder so weit!
Die Gemeindekirchenräte werden gewählt am:
Sonnabend, den 5. Oktober, um 15 Uhr in Arneburg
Sonntag, den 13. Oktober, um 9 Uhr in Baumgarten
Sonntag, den 6. Oktober, um 9 Uhr in Beelitz
Sonntag, den 20. Oktober, um 14 Uhr in Hassel
Sonntag, den 6. Oktober, um 14 Uhr in Jarchau
Sonntag, den 13. Oktober, um 14 Uhr in Rindtorf
Sonntag, den 20. Oktober, um 10.15 Uhr in Sanne
Wählen dürfen alle getauften bzw. konfirmierten Mitglieder ab
dem 14. Lebensjahr. BITTE nehmen Sie an dieser Wahl der Ge-
meindekirchenräte teil, ansonsten:  „Der Pfarrer klingelt an der
Tür“  Na, Sie wissen schon!

Arneburg
„Von dem Fischer und seiner Frau“ oder „Eine Frau will nach oben“
Sie kennen das Märchen der Gebrüder Grimm, aber Sie wissen nicht,
was die Damen der Arneburger Kirchengemeinde daraus machen. Also,
Vorhang auf!!! Am Sonnabend, den 5. Oktober, um 14 Uhr in Sankt Ge-
org – Arneburg wird wieder eine Theateraufführung stattfinden. Wir
freuen uns auf Euch und Sie! Frühes Kommen sichert gute Plätze und
Zeit für eine Tasse Kaffee sollte auch sein.
Gottesdienst – Sonntag, den 29. Oktober, um 10.15 Uhr
Gemeindenachmittag – Dienstag, den 8. Oktober, um 14 Uhr
Rindtorf
Gottesdienst zum Erntedankfest – Sonntag, den 13. Oktober, um 14 Uhr
Zu diesem Gottesdienst sind die Lindtorfer herzlich eingeladen. (Wahl)
Baumgarten
Gottesdienst zum Erntedankfest – Sonntag, den 13. Oktober, um 9 Uhr
(Wahl)
Jarchau
Gottesdienst zum Erntedankfest – Sonntag, den 6. Oktober, um 14 Uhr
mit anschließender Kaffeetafel und Wahl
Sanne
Gottesdienst – Sonntag, den 20. Oktober, um 10.15 Uhr (Wahl)
Dalchau
Gottesdienst – Sonntag, den 29. Oktober, um 9 Uhr
Beelitz
Gottesdienst zum Erntedankfest – Sonntag, den 6. Oktober, um 9 Uhr
(Wahl)
Hassel
Gottesdienst zum Erntedankfest – Sonntag, den 20. Oktober, um 14 Uhr
mit anschließender Kaffeetafel und Wahl
Der Oktober hat so schöne Seiten, die sollten wir genießen! Genießen
Sie also die goldene Jahreszeit und erholen Sie sich von mir, denn vom
14. bis 19. Oktober erlaube ich mir Urlaub zu nehmen!
Auf ein Wiedersehen in – oder außerhalb unserer Kirche freut sich ihre
J. Schlase Pfrn.

� Pfarrbereich Königsmark
Gottesdienste & Andachten:
So, 6. Oktober Iden (zentr. Familien- 14.00 Uhr

gottesdienst + Agapemahl)
So, 13. Oktober Iden (Andacht + anschließend 10.00 Uhr

Gemeindekirchenratswahl)

Kirchliche Nachrichten
So, 20. Oktober Rengerslage

(Andacht+GKR-Wahl) 09.00 Uhr
Meseberg
(Andacht + GKR-Wahl) 10.00 Uhr
Königsmark
(Andacht+GKR-Wahl) 11.00 Uhr
Wolterslage
(Andacht+GKR-Wahl) 14.00 Uhr

Fr, 25. Oktober Königsmark:
Heilpäd. Einrichtung 08.30 Uhr
(Andacht)

Fr, 25. Oktober Königsmark: Kirche 19.00 Uhr
(Andacht zum Tagesausklang)

So, 27. Oktober Rohrbeck
(Andacht + GKR-Wahl) 09.00 Uhr
Walsleben
(Andacht + GKR-Wahl) 10.00 Uhr
Calberwisch
(Andacht+GKR-Wahl) 11.00 Uhr
Hindenburg
(Andacht + GKR-Wahl) 14.00 Uhr
Schwarzholz
(Andacht+GKR-Wahl) 15.00 Uhr

Do, 31. Oktober Osterburg (Regionaler Gottes- 10.00 Uhr
dienst zum Reformationsfest + AM)

Gemeindeveranstaltungen:
Konfirmandenarbeit:
Vorkonfirmanden des Pfarrbereiches Königsmark:
im Pfarrhaus Königsmark: nach Vereinbarung
Konfirmanden des Pfarrbereiches Königsmark:
im Pfarrhaus Königsmark: Do., 17. Oktober 16.30 Uhr
Jugendarbeit:
im Pfarrhaus Königsmark: nach Vereinbarung
GKR-Sitzung für die Gemeinde/das Kirchspiel:
zentral in Walsleben Samstag, 28. September 08.30 Uhr
Gemeindenachmittag für die Kirchengemeinde Meseberg:
in der Winterkirche Meseberg: Mittwoch, 2. Oktober 14.30 Uhr
Gemeindenachmittag für das Kirchspiel Walsleben:
im Pfarrhaus Walsleben: Mittwoch, 16. Oktober 14.30 Uhr
Gemeindenachmittag für die Gemeinden Hindenburg & Schwarzholz:
im Pfarrhaus Schwarzholz: Mittwoch, 23. Oktober 14.30 Uhr
Gemeindenachmittag für die Kirchengemeinde Iden:
im Pfarrhaus Iden: Mittwoch, 30. Oktober 14.30 Uhr
Das Pfarramt Königsmark ist vom 31. Oktober bis 3. November nicht
besetzt. Die Vertretung übernimmt in dringenden Fällen:
Pfrn. Margaret Lipschütz, Ev. Pfarramt Rochau, Tel. 039328-356.

� Pfarrbereich Werben
Gottesdienste
06. Oktober 09.00 Uhr Erntedankgottesdienst in Lichterfelde

09.30 Uhr Erntedankgottesdienst in Neukirchen
10.00 Uhr Erntedankgottesdienst in Wendemark
11.00 Uhr Erntedankgottesdienst in Berge

mit Kirchencafé (auch für Giesenslage)
14.00 Uhr Erntedankgottesdienst in Werben

mit KinderGD und Kirchencafe
Nach den Gottesdiensten Gemeindekirchenratswahl 2013
20. Oktober 10.00 Uhr Gottesdienst in Werben

mit Verabschiedung und
Einführung der GKRs;
mit Hl. Abendmahl,
Kindergottesdienst und anschl. Empfang

Veranstaltungen
01. Oktober 16.00 Uhr Bibelstunde im Pfarrhaus Werben
06. Oktober Gemeindekirchenratswahl 2013
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07. Oktober 19.00 Uhr Hauskreis im Pfarrhaus Werben
15. Oktober 19.30 Uhr GKR im Pfarrhaus Werben
19. Oktober 18.00 Uhr Familienabend im Pfarrhaus Werben
30.-31.10. ab 17.00 Uhr Churchnight in Tangermünde

mit Gospelkonzert
Gemeindekirchenratswahl am 6. Oktober!
Liebe Mitglieder unseres Kirchspiels, die Briefwahlunterlagen zur Ge-
meindekirchenratswahl 2013 haben inzwischen erhalten. Mit diesen
haben Sie die Möglichkeit, zu wählen, ohne am Wahltag selbst in das
Wahllokal gehen zu müssen. Ihren korrekt ausgefüllten Stimmzettel im
verschlossenen Briefwahlumschlag können Sie an folgenden Orten in je-
den der mit einem entsprechenden Aufkleber gekennzeichneten Brief-
kästen einwerfen:
– Werben: Pfarramt, Kirchplatz 5
– Berge: Bäckerei Obara, Lindenstraße 7
– Räbel: Familie Radtke-Trunk, Dorfstraße 6
– Wendemark: Familie Zierau, Wendemark 11
– Neukirchen: Familie Günther, Neukirchen 58
– Lichterfelde: Familie Freund, Lichterfelde 10
– Giesenslage: Am Eingang zu Kirche und Friedhof“
Am Wahltag selbst (6. Oktober) können auch Briefwahlnachzügler die
verschlossenen Umschläge nur noch im Wahllokal abgeben.
Sollten Sie aber lieber Ihre Stimme am Wahltag selbst im Wahllokal
abgeben wollen, so haben Sie an den unten benannten fünf Orten
immer nach dem  jeweiligen Erntedankgottesdienst für zwei bzw. drei
Stunden die Möglichkeit dazu. Wichtig ist, dass Sie das Wahllokal
für Ihren Stimmbezirk (Wohnort) aufsuchen!:
Ort Beginn Ernte- Wahllokal Wahllokal für

dankgottesdienst geöffnet Stimmbezirk
Pfarrhaus 14.00 Uhr 15 – 18 Uhr Werben/ Räbel/
Werben St. Johanniskirche Behrendorf
Pfarrhaus 11.00 Uhr 12 – 14 Uhr Berge/Kannenberg +
Berge St. Nicolaikirche Giesenslage
Pfarrhaus 10.00 Uhr 11 – 13 Uhr Wendemark
Wendemark St. Petrikirche
Pfarrhaus 09.30 Uhr 10.30 – Neukirchen
Neukirchen Kirche Neukirchen 12.30 Uhr
Kirche 09.00 Uhr 10 – 12 Uhr Lichterfelde/
Lichterfelde Kirche Lichterfelde Ferchlipp

� Pfarrbereich Klein Schwechten
Die Gottesdienste im Oktober feiern wir am:
06. Oktober um 10:00 Uhr Erntedank in Klein Schwechten

zur GKR-Wahl mit Pfr. Sommer
um 10:00 Uhr Erntedank in Goldbeck mit Pfr. Möhring
um 14:00 Uhr Erntedank in Baben mit Frau Grigoleit

12. Oktober um 15:30 Uhr in Eichstedt mit Taufe und Chor
13. Oktober um 09:00 Uhr in Eichstedt zur GKR-Wahl

um 10:30 Uhr Erntedank in Hohenberg-Krusemark
in der Winterkirche

um 14:00 Uhr Erntedank in Petersmark
mit anschließendem Kaffetrinken

20. Oktober um 09:00 Uhr Andacht zur Gemeindekirchenratswahl
in Hohenberg-Krusemark

um 10:00 Uhr Andacht zur Gemeindekirchenratswahl
in Bertkow

um 11:00 Uhr Andacht zur Gemeindekirchenratswahl
in Plätz

um 14:00 Uhr Andacht zur Gemeindekirchenratswahl
in Goldbeck

27. Oktober um 09:00 Uhr in Baben mit Verabschiedung und
Einführung des Gemeindekirchenrates

um 10:30 Uhr in Klein Schwechten mit Verabschiedung
und Einführung des
Gemeindekirchenrates

30. Oktober ab 17:00 Uhr Einladung zur Churchnight
nach Tangermünde
(für Transport wird gesorgt)

31. Oktober um 10:00 Uhr regionaler Festgottesdienst
zum Reformationstag in Osterburg

Andere Termine und Gemeindeveranstaltungen wie folgt:
Der Chor des Pfarrbereichs probt jeden Montag um 19:30 Uhr im Ge-
meindehaus Klein Schwechten.
Der Chor in Eichstedt probt jeden Dienstag um 19:30 Uhr in der Feuer-
wehr und zusätzlich am 12. Oktober um 9:30 Uhr.
Gemeindenachmittag in Goldbeck: am2. Oktober um 15:00 Uhr im Ge-
meindehaus mit Pfarrer Kahl.
Gemeindenachmittag in Eichstedt: am Mittwoch, den 9. Oktober um
15:00 Uhr in der Winterkirche.
Der Konfirmandenunterricht findet am Donnertag, den 10. Oktober
und am Donnerstag den 17. Oktober jeweils um 17:00 Uhr im Gemein-
dehaus Klein Schwechten statt.
Pfarrer i.E. Thomas Vesterling erreichen Sie zu den Sprechzeiten jeweils
Montag nachmittags im Gemeindehaus Klein Schwechten (Dorfstr. 80),
via Mail unter Vesterling@kirchenkreis-stendal.de oder telefonisch unter
039388 / 906734 oder Fax 906735.

� Pfarrbereich Rochau
Gottesdienstplan & Gemeindeveranstaltungen
Erntedankfest, den 6. Oktober
Erntedankgottesdienst um 09.00 Uhr in Häsewig + GKR-Wahl

um 10.30 Uhr in Groß Schwechten
+ GKR-Wahl

um 14.00 Uhr in Düsedau
(mit Erxleben u. Polkau)

mit anschließendem Kaffeetrinken im Dorfgemeinschaftshaus
Mittwoch, den 9. Oktober
Konzert des Newa-Chors um 19.00 Uhr in Erxleben
Sonntag, den 13. Oktober
Erntedankgottesdienst um 09.00 Uhr in Rochau + GKR-Wahl

um 10.30 Uhr in Schorstedt +
GKR-Wahl

um 14.00 Uhr in Schartau + GKR-Wahl
Sonntag, den 20. Oktober
Erntedankgottesdienst um 09.00 Uhr in Peulingen +

GKR-Wahl
GKR-Wahl um 10.00 Uhr in Neuendorf
Erntedankgottesdienst um 10.30 Uhr in Ballerstedt

(mit Grävenitz)
um 14.00 Uhr in Neuendorf

anschließend Kaffeetrinken bei Familie Schulz im Saal
Sonntag, den 27. Oktobe
Andacht und GKR-Wahl um 09.00 Uhr in Polkau

um 09.45 Uhr in Ballerstedt
um 10.30 Uhr in Grävenitz
um 14.00 Uhr in Erxleben
um 14.45 Uhr in Düsedau

Reformationstag, den 31. Oktober
Regionaler Gottesdienst zum Reformationstag um 10.00 Uhr
in Osterburg
Düsedau: Andacht und offene Kirche mit Büchertisch am Sonnabend,
dem 12. und 19. Oktober, jeweils um 18.00 Uhr; offene Kirche mit Bü-
chertisch ohne Andacht am Sonnabend, dem 5. und 26. Oktober, um
18.00 Uhr
Konfirmandenunterricht: nach Absprache
Gemeindenachmittage:
Groß Schwechten: am Dienstag, dem 1. Oktober um 14.30 Uhr
Rochau: am Dienstag, dem 8. Oktober, um 14.00 Uhr
Ballerstedt: am Montag, dem 14. Oktober, um 14.30 Uhr
Düsedau: am Dienstag, dem 15. Oktober, um 14.30 Uhr
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Mit über 17.000 Euro hat die Europäi-
sche Union (EU) den Ausbau der Sakris-
tei in der Kirche zu Eichstedt (Altmark)
unterstützt.

Geschaffen wurde ein Ausstellungs-
raum, in dem Informationen über den
Afrika-Forscher Gustav Nachtigal gebün-
delt dargeboten werden sollen. Träger
des Vorhabens (mit einem Investitions-
volumen von rd. 29.000 Euro) ist die
Gemeinde Eichstedt (Altmark). Die EU-
Mittel kommen aus dem Europäischen
Landwirtschaftfonds für die Entwicklung
des ländlichen Raumes (ELER).

Gustav Nachtigal wurde 1834 in Eich-
stedt geboren und widmete sein Leben
der Erforschung des afrikanischen Kon-
tinents.

1875 war er zum Präsidenten der
Deutsch-Afrikanischen Gesellschaft in
Berlin berufen worden.

Er starb 1885 auf See vor Westafrika.
Das Vorhaben der Gemeinde Eichstedt

war von den Mitgliedern der Lokalen
Aktionsgruppe (LAG) Mittlere Altmark
im Europäischen LEADER-Prozess auf
die Prioritätenliste gesetzt worden.

Im Dezember 2012 erteilte das Amt
für Landwirtschaft, Flurneuordnung
und Forsten (ALFF) Altmark, als zustän-
dige Bewilligungsbehörde, den Zuwen-
dungsbescheid.

Zu Einweihung des Projektes werden
die LAG-Vorsitzende, Verena Schlüssel-
burg, und der LEADER-Manager, Dr.
Wolfgang Bock, in Eichstedt anwesend
sein.

Eichstedt schafft Ausstellungsraum
zur Erinnerung an Gustav Nachtigal

Die Gemeinde wird in der LAG durch
den Bürgermeister, Karlheinz Schwerin,
vertreten.

In Eichstedt wird derzeit noch ein zwei-
tes LEADER-Projekt durchgeführt: Un-
ter Verantwortung des Förderkreises St.
Katharinen-Kirche Eichstedt/Altmark e.V.
wird die historische Helbig-Orgel von

1737 restauriert und ihr ursprünglicher
Zustand wieder hergestellt.

Im Dezember dieses Jahres endet die
laufende EU-Förderperiode (2007-
2013). Bisher haben die fast 90 Mitglie-
der der Aktionsgruppe 96 Projekte
durchgeführt. „In die Vorhaben sind EU-
Mittel aus dem ELER-Fonds in Höhe von
rd. 5,4 Mio. Euro eingeflossen“, kann
Verena Schlüsselburg zufrieden feststel-
len. Damit sei das LAG-Budget für die
derzeitige Förderphase von rd. 5,7 Mio.
Euro fast ausgeschöpft, so die Bürger-
meisterin der Einheitsgemeinde Stadt
Bismark (Altmark) weiter.

Wichtiges Thema innerhalb der LAG ist
die Vorbereitung der nächsten EU-För-

derperiode, die eigentlich bereits Anfang
2014 beginnen soll.

„Wir gehen davon aus, dass es eine
Übergangsphase geben wird, in der die
Landesregierung von den bestehenden
Lokalen Aktionsgruppen (LAG) Entwick-
lungskonzepte sehen will, mit denen wir
nachweisen müssen, wo EU-Mittel den
höchsten Nutzen für die Region bringen
können“, stellt Verena Schlüsselburg in
Aussicht.

Von besonderer Bedeutung sei daher,
möglichst frühzeitig Klarheit darüber zu
haben, welches Gebiet künftig die LEA-
DER-Region bildet.

Nur in den vom Land bestätigten LEA-
DER-Regionen können dann auch die
vergleichsweise hohen Förderquoten
durch private und kommunale Akteure
sowie Vereine und Interessengruppen in
Anspruch genommen werden.

Verena Schlüsselburg: „Wir wollen den
LEADER-Prozess auch in Zukunft ge-
meinsam nach Kräften unterstützen.

Bis zum Jahresende 2013 wollen wir in
den Stadträten und Verbandsgemeinde-
räten bzw. den Mitgliedsgemeinden Ein-
vernehmen darüber herstellen, welches
Gebiet künftig die LAG Mittlere Altmark
bilden wird.

 Wir können auf fast 20 Jahre LEA-
DER-Erfahrung bauen und wollen auch
im Zeitraum 2014-2020 Strukturen vor-
halten, mit denen wir in dem zu erwar-
tenden, anspruchsvollen Wettbewerb
um die Anerkennung als LEADER-Regi-
on bestehen können.“

Das Votum der Verwaltungsspitzen aus
den Gebietskörperschaften, alles zu tun,
um auch in der kommenden EU-Förder-
phase die LEADER-Förderung in An-
spruch nehmen zu können, bildete jetzt
die Grundlage für weiterführende Ge-
spräche im LAG-Vorstand und in der
nächsten LAG-Mitgliederversammlung –
voraussichtlich im Herbst dieses Jahres.
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Fotoimpressionen zur Einweihung des
LEADER-Projektes der Gemeinde Eichstedt
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Wir Vorschulkinder der Kita „Regenbo-
genland“ Goldbeck fuhren am Samstag
den 7. September mit dem Bus zum
„Bummisportfest“ nach Stendal.

Für viele Kinder war schon die Bus-
fahrt ein noch nie erlebtes Ereignis.

Nachdem alle teilnehmenden Kitas fei-
erlich in das Stadion eingezogen waren,
begannen die eigentlichen Spiele.

Mit viel Freude, aber auch sehr viel
sportlichem Ehrgeiz meisterten wir die
unterschiedlichen Staffeln.

Dass uns unsere vielen Fans (Eltern,
Großeltern, Geschwister) immer wieder
zujubelten, hat uns sehr viel Mut ge-
macht!

Auch die Siegerehrung war eine aufre-
gende Sache. Jede Mannschaft erhielt
eine Medaille, die wir stolz präsentier-
ten.

Das wir von 22 teilnehmenden Mann-
schaften den 3. Platz belegten, ließ nicht
nur uns lange und laut jubeln.

Schön, dass wir so eine gute Platzie-
rung erreicht haben – aber für uns war

Ein ganz besonderes Erlebnis
Kita „Regenbogenland“ belegte 3. Platz beim Bummisportfest

immer wichtig „Mitmachen ist alles“,
deshalb freuen wir uns schon jetzt auf
das nächste Jahr.

Vielleicht dürfen wir ja noch einmal teil-
nehmen.

Unsere Eltern und Erzieherinnen wa-
ren mächtig stolz auf uns.

 Die Kinder der blauen Gruppe,
Ellen und Heidi

Überragender Erfolg  bei der bundesof-
fenen Lewitzerschau des Schimmel- &
Scheckenhofes Tannhäuser aus Rudol-
phital. Insgesamt vier Klassensiege gin-
gen in die Altmark.

„Das frühe Aufstehen hat sich gelohnt“
– so waren die Worte von Kurt Tannhäu-
ser , einer der erfahrensten Lewitzsche-
ckenzüchter Deutschlands.

Bereits morgens um 3 Uhr machte sich
fast der gesamte Hof des Schimmel- &
Scheckenhofes mit insgesamt 8 Pferden
auf den Weg ins knapp 250 km entfern-

Vier Siege für  Lewitzer aus dem Rudolphital
Hof Tannhäuser erfolgreich bei der bundesoffenen Pferdeschau

te, thüringische Nordhausen. Auf dem
Programm stand die bundesoffene Le-
witzerschau.

Für jeden Lewitzscheckenzüchter ist
das ein Pflichtprogramm, um sich mit al-
len Züchtern der Bundesrepublik auszu-
tauschen und die eigene Zucht den
Wertungsrichtern zu präsentieren.

In beinahe allen gestarteten Klassen
konnten Lewitzer des Hofes vordere
Platzierungen und sogar 4 Siege bei die-
ser Veranstaltung holen.

Im Vergleich der 3jährigen Stuten er-

rang „Cleo“ den ersten Rang, bei den 7-
12jährigen Stuten gingen der Siegerplatz
und der 3. Rang ebenso an Stuten des
Hofes.

Hier gewann „Chanell“ und „Paluna“
belegte Rang 3.

Die Klasse der 13 Jahre und älteren
Stuten konnte die bereits sehr zuchter-
fahrene Stute „Celline“ für sich entschei-
den.

Ein dritter Rang ging an das diesjähri-
ge Hengstfohlen vom Hof Tannhäuser,
ebenso wie der Reservesiegerplatz bei
den Wallachen mit „Peanut“ und der
Reservesieg bei den Hengsten an „Ohaio
T.“.

Als abschließende Krönung des Tages
konnte sich die Stutenfamilie aus Cleo,
Chanell und Celine ebenso gegen alle
anderen Teilnehmer durchsetzen.

Mit diesen tollen Ergebnissen unter-
streicht der Hof Tannhäuser erneut sein
züchterisches Können im Bereich der
Lewitzschecken, einer vor Jahren fast
ausgestorbenen Rasse, die mittlerweile
zu einer der beliebtesten Freizeit- und
Kinderrassen auf dem deutschen Pfer-
demarkt geworden ist.

Wer Interesse an einem solch zuverläs-
sigen und umgänglichen Lewitzer hat,
kann sich gern unter der 039321/2362
an den Hof Tannhäuser wenden.
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Nach ca. 10 Jahren fand wieder einmal
in unserer Straße das Ruthenfest statt
und wir müssen sagen, es ist super ge-
lungen.

Mit Kaffee und leckeren Kuchen, der
von den Bewohnern aus unserer Straße
gebacken wurde, begann es am Sams-
tagnachmittag. Spiele wie Stiefelwerfen,
Nageln, Schubkarrenrennen und natür-
lich auch diverse Kinderspiele wurden
organisiert.

Das brachte nicht nur Freude für Jung
und Alt, sondern auch Abwechslung
vom stressigen Berufsleben. Am Abend
wurde weiterhin für das leibliche Wohl
gesorgt, indem gegrillt wurde und auch
ein Schankwagen stand zur Verfügung.

Der Erlös vom verkauften Kuchen und
den Getränken wird der Kita in Kamern
zugute kommen, die wie viele andere
auch, vom Hochwasser betroffen sind.

Es war ein sehr schönes Miteinander
und alle, die dabei waren  haben es
sichtlich genossen.

Dankeschön nach Ruthenfest in Rochau
Möge das nächste Fest nicht mehr so lange auf sich warten lassen

Dass wir es alle genießen konnten, ha-
ben wir den vielen freiwilligen Helfern
wie Torsten Oehme, Sabine Bosch, Anita
Schulz, Familie Bräuer, Familie Hundt,
Familie Schmidt, Familie Naweleit, Fami-
lie Gräfe und dem Team von Ronny
Worm zu verdanken, die  dies ins Leben
riefen.

An dieser Stelle möchten wir ein gro-
ßes DANKESCHÖN sagen, für die per-
fekte Organisation und das gelungene
Fest.

Wir glauben, damit vielen anderen aus
dem Herzen zu sprechen und hoffen,
dass das nächste Ruthenfest nicht
wieder so lange auf sich warten lässt.

Da wird es hell
in unseren Leben,
wo man für das Kleinste
danken lernt.
(Friedrich von Bodelschwingh)

Bettina und Siegbert Schulze

Die Malerin Bianka Schröder zeigt vom
12. bis zum 26.Oktober ihre Bilder in
der Salzkirche in Werben. Die Organisa-
torin der Ausstellung Ingrid Bahß war in
Köln auf die junge Künstlerin aufmerk-
sam geworden.

Bianka Schröder wurde 1981 in Ham-
burg geboren. Bei einem längeren Auf-
enthalt in Island ist sie von den wunder-
baren Farben des Himmels, der zauber-
haften Landschaft inspiriert worden. In
der „Alanus Hochschule für Kunst und
Gesellschaft“ in Bonn studierte sie Male-
rei. Nach dem Studium hat Bianka
Schröder in Köln gelebt. Die Künstlerin
meint dazu „Köln ist eine große Stadt mit
einer lebendigen Kulturszene.

„Hamburg – Köln – und dazwischen die See“
Malerei von Bianka Schröder aus Hamburg in der Salzkirche Werben (Elbe)

Dort konnte ich meine Arbeiten im
Kunstverein Linz, in Bonn und Köln zei-
gen.“

Bianka Schröder findet ihre Themen im
Alltag, in der Begegnung mit Menschen.

Im Jahre 2006 erhielt sie den „Valenti-
ne Rothe Preis“.

Jetzt kehrt sie zurück nach Hamburg.
Zur Eröffnung der Ausstellung wird

die Kölner Schauspielerin und Sängerin
Alexandra Heimberger „Lieder für die
Seemannsbraut“ singen.

Salzkirche Werben(Elbe)
12. bis 26. Oktober
Ausstellungseröffnung
Samstag, 12.Oktober um 15 Uhr
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Auf der Grundlage der §§ 4, 6, 8 und 44 (3) Ziff. 1 der Gemeindeordnung
für das Landes Sachsen-Anhalt (Gemeindeordnung – GO LSA) vom
05.10.1993 (GVBl. S. 568), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30.11.2011
(GVBl. LSA S. 814), §§ 2 (1) und 15 (1) des Gesetzes über die Verbands-
gemeinde des Landes Sachsen-Anhalt (VerbGemG LSA) vom 14.02.2008
(GVBI. LSA S 40, 41), in der derzeit gültigen Fassung i.V.m. den §§ 3 ff.
des Gesetzes zur Förderung und Betreuung von Kindern in Tagesein-
richtungen und in Tagespflege des Landes Sachsen-Anhalt (KiFöG) vom
05.03.2003 (GVBl. LSA S. 48) zuletzt geändert durch Gesetz zur Ände-
rung des Kinderförderungsgesetzes und anderer Gesetze vom 30.01.2013
(GVBl. LSA Nr. 2/2013 S. 38) hat der Beauftragte nach § 139 GO LSA der
Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck in seiner Sitzung am 17.09.2013
folgende 1. Änderungssatzung der Satzung über die Aufnahme und den
Besuch von Kindern in den Kindertageseinrichtungen und Horten der
Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck (BS Kita/Horte) beschlossen:

§ 1
Änderungen

Die Satzung über die Aufnahme und den Besuch von Kindern in den
Kindertageseinrichtungen und Horten der Verbandsgemeinde Arneburg-
Goldbeck (BS Kita/Horte) vom 10. Juli 2013 wird im § 4 Absatz 2 Buchst.
a) und f), § 4 Absatz 3 und im § 10 Absätze 2, 3 und 5 geändert, der § 4
Absatz 3a eingefügt und erhält folgenden Wortlaut:

§ 4
Angebotene Betreuung, Gebühren

(2) Es werden folgende Betreuungszeiten angeboten:
a) für Kinder unter 3 Jahren und für Kinder von drei Jahren bis zum

Beginn der Schulpflicht eine Betreuung:
– bis 11 Stunden täglich (in Ausnahmefällen gemäß § 2 Abs. 3

dieser Satzung)
– bis 10 Stunden täglich
– bis 9 Stunden täglich
– bis 8 Stunden täglich
– bis 7 Stunden täglich
– bis 5 Stunden täglich
Grundsätzlich sollen die Betreuungszeiten täglich zur gleichen
Zeit beginnen und enden. Müssen jedoch Sorgeberechtigte fle-
xibel mit Betreuungszeiten umgehen, zum Beispiel wegen wö-
chentlich ändernden Arbeitszeiten, so können sie bis zum 15.
eines Monats die benötigten Betreuungszeiten für den folgen-
den Monat schriftlich bei der Kindertageseinrichtung einreichen.

f) Die Zeit für die Inanspruchnahme der Halbtagsbetreuung wird
täglich bis 12.00 Uhr empfohlen.

(3) Eine Änderung der Betreuungsstunden bzw. Betreuungszeiten in-
nerhalb der bestehenden Vereinbarung ist grundsätzlich nicht mög-
lich. In Ausnahmefällen, insbesondere bei kurzfristiger Arbeits-
aufnahme oder Verlagerung / Verlängerung / Verkürzung der Ar-
beitszeiten der sorgeberechtigten Personen, kann hiervon
abgewichen werden. In diesen Fällen soll mindestens 4 Wochen vor
der Änderung ein schriftlicher Antrag an die Verbandsgemeinde
Arneburg-Goldbeck gestellt werden. Über Ausnahmen entscheidet
der Verbandsgemeindebürgermeister.

1. Änderungssatzung der Satzung über die Aufnahme und den Besuch
von Kindern in den Kindertageseinrichtungen und Horten

der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck
(BS Kita/Horte)

(3a) In der Zeit vom Inkrafttreten der 1. Änderungssatzung bis zum
31.12.2013 kann innerhalb einer bestehenden Vereinbarung zur
Betreuung von Kindern bis zum Beginn der Schulpflicht (Absatz 2
Buchstabe a), die eine tägliche Betreuungszeit von 7 Stunden oder
9 Stunden beinhaltet, ohne Begründung die Vereinbarung auf eine
tägliche Betreuungszeit von 8 Stunden geändert werden.

§ 10
Elternversammlung, Elternsprecher,

Kuratorium der Einrichtung, Elternvertretungen
(2) Aus jeder Gruppe wird ein Elternsprecher oder eine Elternsprecherin

für die Dauer von zwei Jahren gewählt, sofern in einer Tagesein-
richtung Gruppen gebildet werden.

(3) Die Elternschaft der Tageseinrichtung wählt zwei Vertreterinnen
oder Vertreter, die mit der leitenden Betreuungskraft und einem
Vertreter des Trägers das Kuratorium der Tageseinrichtung bilden.

(5) Die Elternschaft einer Tageseinrichtung wählen für die Dauer von
zwei Jahren aus ihrer Mitte eine Vertreterin oder einen Vertreter
für die Verbandsgemeindeelternvertretung. Sie tagt mindestens
einmal im Jahr und wählt aus ihrer Mitte für die Dauer von zwei
Jahren einen Vorstand, der als Ansprechpartner für die Eltern bzw.
sonstigen Sorgeberechtigten und die Verbandsgemeinde Arneburg-
Goldbeck dient sowie die laufenden Geschäfte führt.
Die Verbandsgemeindeelternvertretung ist unabhängig und gibt
sich eine Geschäftsordnung.
Die Verbandsgemeindeelternvertretung ist von der Verbands-
gemeinde bei allen die Betreuung von Kindern betreffenden Fragen
zu beteiligen. Aus ihrer Mitte wird für die Dauer von zwei Jahren
eine Vertreterin oder ein Vertreter für die Kreiselternvertretung
gewählt.

§ 2
Inkrafttreten/Außerkrafttreten

(1) Diese 1. Änderungssatzung tritt rückwirkend zum 01.10.2013 in
Kraft.

(2) § 4 Absatz 3a tritt mit Ablauf des 31.12.2013 außer Kraft und wird
gestrichen.

Goldbeck, den 17.09.2013

Eike Trumpf                                                                 – Siegel –
Verbandsgemeindebürgermeister
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Auf der Grundlage der §§ 4, 6, 8, 44 (3) Ziff. 1 und 91 der Gemeindeord-
nung des Landes Sachsen Anhalt (Gemeindeordnung – GO LSA) vom
05.10.1993 (GVBl. S. 568), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30.11.2011
(GVBl. LSA S. 814) i.V.m. §§ 2 (1) und 15 (1) des Gesetzes über die
Verbandsgemeinde des Landes Sachsen Anhalt (VerbGemG LSA) vom
14.02.2008 (GVBI. LSA S. 40, 41), in der derzeit gültigen Fassung i.V.m.
des § 13 des Gesetzes zur Förderung und Betreuung von Kindern in den
Tageseinrichtungen und in Tagespflege des Landes Sachsen-Anhalt
(KiFöG) vom 05.03.2003 (GVBI. LSA S. 48), zuletzt geändert durch Ge-
setz zur Änderung des Kinderförderungsgesetzes und anderer Gesetze
vom 30.01.2013 (GVBl. LSA Nr. 2/2013 S. 38) und §§ 1, 2 und 5 des
Kommunalabgabengesetzes vom 13. Dezember 1996 (GVBI. LSA S. 406),
in der derzeit gültigen Fassung sowie den Bestimmungen des
Verwaltungsvollstreckungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt vom
23.06.1994 (GVBI. LSA S. 710), in der derzeit gültigen Fassung, hat der
Beauftragte nach § 139 GO LSA der Verbandsgemeinde Arneburg-
Goldbeck in seiner Sitzung am 17.09.2013 folgende 1. Änderungssatzung
der Kostenbeitragssatzung für die Kindertageseinrichtungen und Horte
in der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck (KBS Kita/Horte) beschlos-
sen:

§ 1  Änderungen
Die Kostenbeitragssatzung für die Kindertageseinrichtungen und Horte
in der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck (KBS Kita/Horte) vom 10.
Juli 2013 wird im § 1 Absatz 2 und 4, § 2 Absatz 2, § 4 Absatz 2 Buchst.
a) und f) und § 4 Absatz 3 geändert und erhält folgenden Wortlaut:

§ 1
Kostenbeitragspflicht

(2) Die Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck legt Kostenbeiträge für
die Benutzung der in freier Trägerschaft befindlichen Tagesein-
richtungen im Gebiet der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck
nach Maßgabe des § 13 KiFöG und dieser Kostenbeitragssatzung,
in der Folge Kostenbeiträge genannt, fest und erhebt diese Kosten-
beiträge.

(4) Wird in der Einrichtung keine Ganztagsverpflegung angeboten, ist
ein Verpflegungsgeld zu entrichten, welches zusammen mit den
Kostenbeiträgen erhoben wird. Satz 1 gilt nicht für die Betreuung
von Kindern beim freien Träger „Kinderland Rochau e.V.“.

1. Änderungssatzung der Kostenbeitragssatzung für die Kindertageseinrichtungen
und Horte in der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck

(KBS Kita/Horte)

§ 2
Betreuungszeiten

(2) Bei einer zusätzlichen Betreuung im Hort während der Ferien wird
der nach Anmeldung gültige Kostenbeitrag plus einen Stundensatz
pro angemeldete zusätzliche Betreuungszeit erhoben. Satz 1 gilt
nicht für die Betreuung von Kindern beim freien Träger „Kinderland
Rochau e.V.“.

§ 4
Kostenbeiträge

(2) Die monatlichen Kostenbeiträge betragen
1. in den Kindertageseinrichtungen (für Kinder bis zum Beginn der

Schulpflicht) mit einer Betreuungszeit von
a) bis zu 10 Stunden 191,00 EURO
b) bis zu 9 Stunden  172,00 EURO
c) bis zu 8 Stunden 152,00 EURO
d) bis zu 7 Stunden 133,00 EURO
e) bis zu 5 Stunden 95,00 EURO

§ 2  Inkrafttreten
(1) Diese 1. Änderungssatzung, außer § 1 Absatz 4 Satz 2 und § 2

Absatz 2 Satz 2, tritt rückwirkend zum 01.10.2013 in Kraft.
(2) Die Änderungen in § 1 Absatz 4 Satz 2 und § 2 Absatz 2 Satz 2 treten

rückwirkend zum 01.08.2013 in Kraft.

Goldbeck, den 17.09.2013

Eike Trumpf                                                              – Siegel–
Verbandsgemeindebürgermeister

Aufgrund der §§ 6, 8 und 44 Abs. 3 Nr. 1 der Gemeindeordnung für das
Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) vom 5. Oktober 1993 (GVBl. LSA S. 568),
in der Fassung der Bekanntmachung vom 10.8. 2009, zuletzt geändert
durch Art. 2 Abs. 3 Gesetz zur Neuordnung des Landesbeamtenrechts
vom 15.12.2009 (GVBl. LSA S. 648) in Verbindung mit dem Brandschutz-
und Hilfeleistungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (BrSchG) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 7. Juni 2001 (GVBl. LSA S. 190) hat
der Beauftragte gem. § 139 GO LSA der Verbandsgemeinde
Arneburg-Goldbeck  auf seiner Sitzung am 17.09.2013 1. Änderungs-
satzung der Satzung über die Entschädigung ehrenamtlicher Mitglieder
der Freiwilligen Feuerwehr der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck
– Feuerwehrentschädigungssatzung (FES) – beschlossen.

1. Änderungssatzung der Satzung über die Entschädigung
ehrenamtlicher Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr

der Verbandsgemeinde Arneburg – Goldbeck
– Feuerwehrentschädigungssatzung (FES) –

§ 1
Änderung

 (1) Der § 5 – Aufwandsentschädigung bei Verhinderung  wie
folgt geändert:

§ 5
Aufwandsentschädigung bei Verhinderung

(1) Wird die ehrenamtliche Funktion länger als einen Monat ununter-
brochen nicht ausgeübt, entfällt der Anspruch auf Zahlung der Auf-
wandsentschädigung für diesen Zeitraum. Der jeweilige Stell-
vertreter hat dann einen Anspruch auf Zahlung der Auf-
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wandsentschädigung der zu vertretenden Funktion, sofern
der Stellvertreter länger als einen Monat  diese ehrenamt-
liche Funktion ausübt. Der Anspruch auf Zahlung der Auf-
wandsentschädigung als Stellvertreter geht dann unter.
Erholungsurlaub bleibt außer Betracht.

(2) Die in dieser Satzung aufgeführten Ansprüche sind nicht übertrag-
bar. Absatz 1 bleibt hiervon unberührt.

§ 2
Inkrafttreten

Die 1. Änderungssatzung der Satzung über die Entschädigung ehren-
amtlicher Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr der Verbandsgemeinde

Arneburg – Goldbeck -Feuerwehrentschädigungssatzung (FES) tritt rück-
wirkend zum 01.01.2013 in Kraft.

Goldbeck, den 17.09.2013

Trumpf                                                                       (Siegel)
Verbandsgemeindebürgermeister

Aufgrund der §§ 6 und 44 Abs. 3 Nr. 1 der Gemeindeordnung für das
Land Sachsen-Anhalt vom 5. Oktober 1993 (GVBL. LSA, S. 568), in der
jeweils gültigen Fassung in Verbindung mit § 2 Abs. 1 des Kommunal-
abgabengesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (KAG-LSA) vom
13.12.1996 (GVBL. LSA, S.405), in der jeweils gültigen Fassung hat der
Stadtrat der Hansestadt Werben (Elbe) auf seiner Sitzung am 20.08.2013
folgende Übergangsvorschrift beschlossen.

§ 1
Übergangsvorschrift

(1) Bis zum Erlass einer neuen Friedhofssatzung und Friedhofsgebühren-
satzung gelten folgende Satzungen:

a) Hansestadt Werben (Elbe)

Friedhofssatzung vom 10.11.2009

Friedhofsgebührensatzung vom 08.10.1996
mit ihrer 1. Änderung vom 09.10.2001

Satzung über das Friedhofswesen
in der Hansestadt Werben (Elbe)

b) Hansestadt Werben (Elbe)  OT Behrendorf

Friedhofssatzung vom 08.12.2009

Friedhofsgebührensatzung vom 20.06.1995
mit ihrer 1. Änderung vom 18.09.2001

§ 2
Inkrafttreten

Die Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2011 in Kraft.

Hansestadt Werben (Elbe), den 20.08.2013

Dr. Haase
Bürgermeister

Der Stadtrat der Stadt Arneburg hat in seiner Sitzung am 24.09.2013 die
1. Teiländerung des Vorhaben- und  Erschließungsplanes „Krausen-
breite“ in Arneburg, bestehend aus der Planzeichnung und den textli-
chen Festlegungen gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) und § 6 und §
44 Abs. 3 der Gemeindeordnung des Landes Sachsen-Anhalt als Sat-
zung beschlossen.

Die 1. Teiländerung des Vorhaben- und Erschließungsplanes „Krausen-
breite“ in Arneburg wurde gemäß § 13 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB)
im vereinfachten Verfahren erstellt und ist nicht genehmigungsbedürftig
durch übergeordnete Planungsbehörden.

Der ca. 3050 m² große räumliche Geltungsbereich der 1. Teiländerung
des Vorhaben- und Erschließungsplanes umfasst die Flurstücke 16/8
und 17/1 in der Flur 3 in der Gemarkung Arneburg.

Bekanntmachung der Stadt Arneburg

1. Teiländerung
des Vorhaben- und Erschließungsplanes „Krausenbreite“ in Arneburg

hier: Inkrafttreten der Satzung gemäß § 13 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB)

Mit der 1. Teiländerung des Vorhaben- und Erschließungsplanes wird
die Festsetzung „Hausgruppe“, bezogen auf die Flurstücke 16/8 und
17/1 aus dem Plan heraus genommen, um die Voraussetzung einer
Bebauung mit Wohngebäuden ohne Festsetzung des Haustyps zu schaf-
fen.
Die festgesetzte Art der baulichen Nutzung als Allgemeines Wohngebiet
wird nicht verändert.

Die 1. Teiländerung des Vorhaben- und Erschließungsplanes „Krausen-
breite“ in Arneburg tritt einen Tag nach dieser Bekanntmachung in
Kraft. Der Vorhaben- und Erschließungsplan kann ab sofort mit Begrün-
dung während der Dienststunden in der Verbandsgemeinde Arneburg-
Goldbeck im Rathaus Arneburg, Breite Straße 15, 39596 Arneburg von
Jedermann eingesehen werden. Auf Verlangen wird über den Inhalt
gemäß § 10 Abs. 3 BauGB Auskunft gegeben.
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Auf die Vorschrift des § 215 Abs. 1 BauGB  über den möglichen Verlust des Rügerechtes nach Ablauf eines Jahres sowie auf die Vorschrift des § 44
Abs. 3 Satz 1 und 3 sowie Abs. 4 BauGB über die Entschädigung von durch den Bebauungsplan eintretenden Vermögensnachteilen sowie über die
Fälligkeit und das Erlöschen entsprechender Entschädigungsansprüche wird hingewiesen.

Arneburg, den 26.09.2013

Bürgermeister

Auf der Grundlage des § 170 der Gemeindeordnung des Landes Sach-
sen-Anhalt vom 05.10.1993 (GVBL.LSA S. 568), in der zurzeit geltenden
Fassung, hat der Gemeinderat der Gemeinde Iden Folgendes am
12.09.2013 beschlossen:
„Der Gemeinderat der Gemeinde Iden beschließt auf seiner heutigen
Sitzung gemäß §170 Abs. 5 der Gemeindeordnung LSA vom 05.12.1993
und in seiner zuletzt geänderten Fassung über die Jahresrechnung 2011
der Gemeinde Iden. Der Gemeinderat erteilt dem Bürgermeister die
Entlastung für diesen Zeitraum.“

Bekanntmachung der Gemeinde Iden
über die Bestätigung der Jahresrechnung 2011 der Gemeinde Iden,
sowie die Entlastung des Bürgermeisters für das Haushaltsjahr 2011

Beschlussnummer: 11/029/13

Die Jahresrechnung liegt in der Zeit vom 30.09.2013 bis 10.10.2013 im
Verwaltungsamt der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck, Amt Käm-
merei, in 39596 Goldbeck, An der Zuckerfabrik 1 zu den Sprechzeiten
öffentlich aus.

Iden, 12.09.2013

gez. Kuhlmann
Bürgermeister

Auf der Grundlage des § 170 der Gemeindeordnung des Landes Sach-
sen-Anhalt vom 05.10.1993 (GVBL.LSA S. 568), in der zurzeit geltenden
Fassung, hat der Gemeinderat der Gemeinde Hohenberg-Krusemark
Folgendes am 08.08.2013 beschlossen:
„Der Gemeinderat der Gemeinde Hohenberg-Krusemark beschließt auf
seiner heutigen Sitzung gemäß §170 Abs. 5 der Gemeindeordnung LSA
vom 05.12.1993 und in seiner zuletzt geänderten Fassung über die
Jahresrechnung 2011 der Gemeinde Hohenberg-Krusemark. Der Ge-
meinderat erteilt dem ehemaligen Bürgermeister Herrn Bergmann die
Entlastung für den Zeitraum 01.01.2011-30.09.2011.“

Bekanntmachung der Gemeinde Hohenberg-Krusemark
über die Bestätigung der Jahresrechnung 2011

der Gemeinde Hohenberg-Krusemark sowie die Entlastung
des ehemaligen Bürgermeisters Herrn Ralf Bergmann

für den Zeitraum 01.01.2011-30.09.2011
Beschlussnummer: 30/014/13

Die Jahresrechnung liegt in der Zeit vom 30.09.2013 bis 10.10.2013 im
Verwaltungsamt der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck, Amt Käm-
merei, in 39596 Goldbeck, An der Zuckerfabrik 1 zu den Sprechzeiten
öffentlich aus.

Hohenberg-Krusemark, 08.08.2013

gez. Kautz
Bürgermeister
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Auf der Grundlage des § 170 der Gemeindeordnung des Landes Sach-
sen-Anhalt vom 05.10.1993 (GVBL.LSA S. 568), in der zurzeit geltenden
Fassung, hat der Gemeinderat der Gemeinde Hohenberg-Krusemark
Folgendes am 08.08.2013 beschlossen:
„Der Gemeinderat der Gemeinde Hohenberg-Krusemark beschließt auf
seiner heutigen Sitzung gemäß §170 Abs. 5 der Gemeindeordnung LSA
vom 05.12.1993 und in seiner zuletzt geänderten Fassung über die
Jahresrechnung 2011 der Gemeinde Hohenberg-Krusemark. Der Ge-
meinderat erteilt dem Bürgermeister Herrn Kautz die Entlastung für
den Zeitraum 01.10.2011-31.12.2012.“

Bekanntmachung der Gemeinde Hohenberg-Krusemark
über die Bestätigung der Jahresrechnung 2011

der Gemeinde Hohenberg-Krusemark sowie die Entlastung
des Bürgermeisters Herrn Dirk Kautz

für den Zeitraum 01.10.2011-31.12.2011
Beschlussnummer: 30/016/13

Die Jahresrechnung liegt in der Zeit vom 30.09.2013 bis 10.10.2013 im
Verwaltungsamt der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck, Amt Käm-
merei, in 39596 Goldbeck, An der Zuckerfabrik 1 zu den Sprechzeiten
öffentlich aus.

Hohenberg-Krusemark, 08.08.2013

gez. Kautz
Bürgermeister

Ende der amtlichen Bekanntmachungen

Der Gemeinderat Goldbeck hat in der Sitzung am 12.03.2012 die Auf-
stellung des Bebauungsplanes „Solarpark Goldbeck Süd“ beschlossen
und am 27.02.2013 diesen bestehend aus Planzeichnung, Begründung
und Umweltbericht als Satzung beschlossen.

Mit Schreiben vom 10.04.2013 wurde der Bebauungsplan mit Begrün-
dung für die Genehmigung beim Landkreis Stendal beantragt.
Die Genehmigung trat durch Fristablauf (Genehmigungsfiktion) ein.
Gemäß § 6 Abs. 4 Satz 4 BauGB gilt die Genehmigung als erteilt.

Der Eintritt der Genehmigung wird hiermit bekanntgemacht.

Jedermann kann den genehmigten Bebauungsplan und die Begründung
einschließlich Umweltbericht ab sofort in der Verbandsgemeinde
Arneburg- Goldbeck im Bauamt, Breite Straße 15, 39596 Arneburg wäh-
rend der Dienstzeiten einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen.

Bekanntmachung der Genehmigung gemäß § 10 Abs. 3 BauGB
Aufstellung des Bebauungsplanes „Solarpark Goldbeck-Süd“

der Gemeinde Goldbeck

Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1, 2 und 3 BauGB bezeichneten Ver-
fahrens- und Formvorschriften ist gemäß § 215 Bau GB unbeachtlich,
wenn sie nicht innerhalb von zwei Jahren seit dieser Bekanntmachung,
schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung der Verletzung
mit begründendem Sachverhalt, geltend gemacht worden sind.

Auf die Vorschriften des § 44 BauGB über die fristgemäße Geltend-
machung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher
zulässige Nutzung durch diesen Bebauungsplan und über das Erlöschen
von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen.

Goldbeck, den 10.09.2013

T. Dobberkau
Bürgermeister


